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Albrecht v. Gleich

HUBER

Eugen H., geb. am 13. 7.1849 als Sohn eines 
Arztes in Stammheim (Kanton Zürich), gest. am 
23. 4. 1923 in Bem. Er studierte 1868—1872 
Rechtswissensdiaft in Zürich und Berlin, promo- 
vierte 1872 und habilitierte sich 1873 in Zürich.

1873—1877 arbeitete H. an der ANeuen Zür- 
cher Zeitung0, zuletzt als Chefredakteur. Er war 
1877—1881 Verhörrichter und Polizeidirektor 
in Trogen. 1881 kehrte H. in die akademische 
Lehrtatigkeit zurück, zunachst als Ordinarius In 
Basel (1881), dann in Halle (1888) und schlieB- 
lich in Bem (1892). 1903—1911 gehorte er dem 
Nationalrat an. H. war ferner Reditskonsulent 
des eidgenössischen Justiz- und Polizeideparte- 
ments und Vertreter der Schweiz im Standigen 
Schiedsgerichtshof im Haag.

Diese Daten umschreiben weit mehr als den 
Verlauf einer brillanten akademischen Karriere. 
Scl ion die Privatdozentenzeit ist bezeidmend. 
Kaum war die Habilitation in Züridi ab- 
geschlossen, habilitierte sich H. nach Bem um, 
freilich nicht so sehr aus akademischen Grim
den, sondem vor allem, um Parlaments- 
korrespondent einer der bedeutendsten schwei- 
zerischen Zeitungen zu werden. Für die jour- 
nalistische Tatigkeit entschied er sich, weil er 
sie als Instrument begriff, um seine politische 
Aufgabe als Bürger zu erfüllen. Dezidiert libe- 
ral und betont kritisch, schatzte er unmiCver- 
standlich formulierte Meinungen ebensosehr wie 
ihm Schlagworte und unsachliche Polemiken 
fremd waren. Konflikte blieben ihm deshalb 
nicht erspart. Die scharfe Kritik an den kultur- 
kampferischen MaBnahmen der Bemer Regierung 
kostete ihn den Bemer Ruf. Einige Zeit spater 
steilte er seinen Posten als Chefredakteur, den 
er kaum 27jahrig erhalten hatte, zur Verfügung. 
Den aufgebrachten Aktionaren und den polemi- 
sierenden Mitgliedem der liberalen Partei hielt 
er entgegen: „Die ,Pest des Sozialismus‘ existiert 
für midi nicht, und einer Partei, weldie den Krieg 
gegen den Sozialismus als Losungswort ausgibt, 
ware kh nie Freund, sondern ein Feind.“ So zog 
er sich nach Trogen zurück; auch dies freilich 
eine Lebensstation von nicht geringer Bedeu- 
tung, weil er nicht zuletzt hier jene groCe Erfah- 
rung im Umgang mit den sozialen Auswirkun- 
gen der Rechtsprechung gewann, die spater so 
sehr zum Erfolg seines Zivilgesetzbuches (ZGB) 
beitragen sollte. Die Berufung nach Basel gab 
ihm wieder Gelegenheit, sich intensiv der 
Rechtsgeschidite zu widmen, die schon im Mit- 
telpunkt seiner Promotion und Habilitation ge- 
standen hatte. In einer vom Kodifikationsgedan- 
ken gepragten Epoche sah er allerdings in der 
Rechtsgeschichte keineswegs nur eine exakte Ver- 
gangenheitsanalyse, sondem vor allem einen Bau- 
stein für die Zukunft. Gerade deshalb wurde H. 
vom Sdiweizerischen Juristenverein beauftragt, 
den damaligen Stand des sdiweizerischen Privat- 
redits auf historisdier Grundlage darzustellen. 
Dies war zugleich der erste Schritt zur Rechts- 
vereinheitlichung, die sein Lebenswerk sein 
sollte. Bald entstand seine Arbeit über „System 
und Geschichte des sdiweizerischen Privatredits“
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(1886—93), Dogmatik, Reditsgeschichte und 
Rechtspolitik in einem. Die Rüddcehr nach 
Bem war von vomherein mit dem Wunsch der 
schweizerisdien Regierung verknüpft, auf die 
Systematisiemng des bestellenden Rechts den 
Entwurf eines neuen einheitlichen Zivilgesetz- 
buches folgen zu lassen. Trotzdem fand H. Zeit, 
1894 seine Schrift über die Gewere zu veröffent- 
lichen, die sich mit der bis dahin unbestrittenen 
Theorie Heuslers auseinandersetzte und dieVer- 
bindung zu den modernen Publizitatsformen 
herstellte. Die nachsten Jahre waren in erster 
Linie Arbeiten vorbehalten, die mit seiner Ta- 
tigkeit als Mitglied des Nationalrats zusammen- 
hingen. 1900 konnte H. den Vorentwurf für das 
ZGB vorlegen, 1904 folgte der amtliche Ent
wurf. 1907 wurde das ZGB angenommen, 1912 
trat es in Kraft. 1919 fügte H. noch einen Ent
wurf zur Revision des Obligationsrechts hinzu.

Die vielgerühmten Vorzüge des schweizeri- 
schen ZGB sind in Wirklichkeit nichts anderes 
als Kennzeichen für H.s Einstellung zur Rechts- 
wissenschaft. In einer von formalen Begriffskon- 
stmktionen beherrschten Zeit lag ihm nichts fer- 
ner als die Formulierung abstrakter Theorien. 
Für ihn zahlten allein die „Realien"; was er 
daher forderte war ein gesellschaftlich orien- 
tiertes Verstandnis rechtlicher Institutionen. So 
begriff er denn auch seinen legislativen Auftrag 
zuvörderst als Manifestation bürgerlichen Ge- 
meinsinns. Der „vernünftige Bürger“ sollte sein 
Gesetzbuch erhalten, das, um der nationalen 
Integration willen gesdiaffen, auch die sozialen 
Aspekte nicht veraachlassigen durfte. Darum die 
mustergültige Sprache und der Verzicht auf den 
abstrakten allgemeinen Teil sowie auf kompli- 
zierte Verweisungstedmiken. Darum der Re- 
spekt vor der Tradition, der sich in der Kodi- 
fikation so mancher dem AuCenstehenden selt- 
sam anmutenden Institution auBert, wie der 
Gemeinderschaft, der Viehverschreibung und 
der Brautkindschaft. Darum die Offenheit H.s 
gegenüber allen Anregungen auslandischer Ge- 
setzgebungen. Darum schlieBlich auch der Ver
zicht auf ein geschlossenes System, der zu den 
berühmt gewordenen Einleitungsbestimmungen 
führte und damit die Voraussetzungen für eine 
dauemde Anpassung des ZGB an die gesell- 
schaftliche Entwiddung schuf. Wohlgemerkt, 
dadurch daB H. den Richter zum Gesetzgeber 
erhob, huldigte er weder dem unbedingten Vor- 
rang schrankenloser Generalklauseln noch zele- 
brierte er den Kult richterlichen Gefühls. Indem 
er den Richter verpflichtete, wie ein Gesetz
geber zu handeln, verlangte er von ihm, sich 
ebenso wie dieser auf rational kontrolherbaren 
Entscheidungsbahnen zu bewegen, garantierte 
aber zugleich die Elastizitat des Gesetzes. Kein 
Wunder, wenn deshalb dieses sein Werk als das 
geschriebene BewuBtsein des Schweizer Volkes

bezeidmet worden ist (Rossel), kein Wunder 
aber auch, daB so mandier Zeitgenosse meinte, 
man tate gut daran, H.s ZGB sdilidit an die 
Stelle des BGB zu setzen.
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Spiros Simitis

HUSSERL

Der Philosoph Edmund H., geb. am 8. 4. 1859 
in ProBnitz/Mahren, gest. am 26.4.1938 in Frei- 
burg i. Br., war Begründer der S Phanomenologie. 
Schon fünfzehnjahrig gab er als Berufsziel,, Philo- 
sophie“ an, studierte dann jedoch zuerst Astro
nomie und vor allem Mathematik in Leipzig 
(1876/78) und Berlin (1878/81), promovierte 1883 
in Wien mit „Beitragen zur Theorie der Varia- 
tionsredmung“. 1884—86 hörteerphilosophische 
Vorlesungen in Wien bei Franz /'Brentano, 
dem er auch persönlich nahertrat, und ging 1886 
nach Halle zu dem Psychologen Carl Stumpf, 
bei dem er sich 1887- mit einer Arbeit „Über den 
Begriff der Zahl“, spater eingearbeitet in den 
1891 veröffentlichten I. Teil einer „Philosophie 
der Arithmetik", habilitierte. 1887 heiratete er 
Malvine Steinschneider; aus der Ehe sind drei 
Kinder hervorgegangen. 1887—1901 war H. Pri- 
vatdozent (seit 1894 mit dem Professor-Titel). 
Von 1901 bis 1916 zunachst Extraordinarius, so- 
dann persönlidier Ordinarius (1906) in Göttin- 
gen, wurde er 1916 auf den Lehrstuhl Heinrich 
Rickerts nach Freiburg i. Br. berufen, wo er bis 
zur Emeritierung i. J. 1928 und noch weiterhin 
bis 1930 lehrte. H. hielt Vortrage in London 
(1922), Amsterdam (1928), Paris und StraBburg 
(1929), Wien und Prag (1935).

Ursprünglich philosophisch orientiert an der 
Psychologie der Jahrhundertwende (in den 
Hauptrichtungen von Franz Brentano, Theo- 
dor Lipps und William James), verwandelte 
H. die psychologische Problemstellung (gegen
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den „Psychologismus") in langjahrigen For- 
schungen, die um 1908 ihren ersten AbschluB 
finden, in das der „Konstitution der BewuBt- 
seinsgegenstandlichkeiten", demgemaB bei deren 
Untersuchung keinerlei vom BewuBtsein unab- 
hangig schon vorgegebene Dinge, Welt, objek- 
tive Natur und Objektivitat überhaupt voraus- 
zusetzen sind, yielmehr der Sinn von all der- 
gleichen, rein als Phanomen betrachtet, selbst 
erst aufzuklaren ist. In diesem Sinne unter- 
suchte er zunachst das logische BewuBtsein und 
seine Gegenstande, sodann auch die „niederen“ 
Akte, wie Wahrnehmung, Erinnerung, Phanta- 
sie, BildbewuBtsein, Aufmerksamkeit, insbeson- 
dere das Zeitbewufitsein überhaupt und Grund- 
gegenstandlichkeiten, wie Zeit, Raum und Ding. 
Die Jahre 1907 bis 1924 waren vomehmlich der 
Ausarbeitung und Formulierung einer der be- 
zeichneten Problemstellung streng angemesse- 
nen Methode (der phanomenologischen Reduk- 
tion) gewidmet, die H. letztlich aus der Idee 
strenger Wissenschaft i. S. reiner Theorie abzu- 
leiten untemahm, sowie der Begründung des 
Anspruchs einer „transzendentalen" pc Phano
menologie, anstelle der einstigen Metaphysik 
den Rang der „Ersten Philosophie" einzuneh- 
men. Neue Forschungen galten sodann dem 
Problem der Individuation (1917/18), dem des 
vorlogischen (in diesem Sinne „asthetischen") 
passiven UrbewuBtseins und seiner Gegenstande 
(1918/26), in Verbindung damit auch dem des 
Verhaltnisses von vorwissenschaftlichem und 
wissenschaftlichem BewuBtsein (seit 1921) sowie 
der Gestaltung einer phanomenologischen Psy
chologie (1924/29). Zugleich stellt sich die Auf- 
gabe des Übergangs von der „statischen" zur 
„genetischen" Phanomenologie (seit 1918). In 
der Spatzeil wiegen wiederum (zunehmend 
schon seit 1923/24) die allgemeinsten Fragen 
einer Begründung strengen Wissens, d. h. für H. 
einer phanomenologischen Philosophie, in und 
gegenüber der Welt als „Lebenswelt" vor, im 
Zusammenhang damit das Problem der Inter- 
subjektivitat (1924/31) und das allumfassende 
der „Krisis der europaisdren Wissenschaften" 
(1934—1937), Diese Krisis wird nach H. zu einer 
Lebenskrisis des europaischen Menschentums, 
die darin besteht, daB unseren Wissenschaften 
unter der Herrschaft ihres Objektivismus die 
eigentlichen Lebensfragen der Menschheit un- 
zuganglich werden und sie daher deren Ent- 
scheidung der Irrationalitat überantworten. 
Selbst befangen in der subjektiven Relativitat, 
welche die Wirklichkeit unserer Lebenswelt

konstituiert, bleibt die objektive Wissenschaft 
eines einsichtigen Verhaltnisses zu eben dieser 
Lebenswelt unfahig. Die Fremderfahrung ■—• 
Fundament der Intersubjektivitat — ist für H. 
der erste und scharfste Ausdruck dieses Phano- 
mens: daB objektives Verhaken keineswegs sei
nen Gegenstand schlicht zu entdedcen vermag, 
wie er an sich sdron ist, vielmehr ihn aufs 
trügerischste sidr selbst entfremdet.

Bei einer fast — dem Umfang wie dem sach- 
lichen Zusammenhang nadi — unübersehbaren 
Wirkungsbreite ist das Lebenswerk H.s, dem 
bes. die kontinentaleuropaische Philosophie des 
Jahrhunderts ihre entscheidenden AnstöBe ver
dankt, bestandig, audi bei H.s nadisten Anhan- 
gem, auf mannigfache und grundsatzliche Kritik 
gestoBen, bes. auch sein „Idealismus" und „In- 
tellektualismus". Die Gegnerschaft entspricht 
aber im Grunde der ungeheuren Herausforde- 
rung eines Zeitalters der Wissenschaft durch die 
Phanomenologie — im Namen der Idee stren
ger Wissenschaft selbst.
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